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Gemeinsame kooperative Leitstelle mit der Polizei in einem Neubau
der Feuerwache 2 und Neubau der Notfallsanitaterschule

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

27.02.2023 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

20.03.2023 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung

21.03.2023 Ausschuss fir Umwelt, Sicherheit und Offentlich zur Vorberatung
Ordnung

28.03.2023 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

30.03.2023 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Burgermeister wird beauftragt:

a) mit der Erstellung einer Entwurfsunterlage-Bau (EW- Bau) fiir einen Neubau der

Feuerwache 2 mit kooperativer Leitstelle gemeinsam mit der Polizei auf dem Grund-
stiick Welsbachstral’e 2 unter Berlicksichtigung des aktualisierten Raumbedarfes der
Feuerwehr (Stand Januar 2023).

b) ein geeignetes Grundstlck fur die Interims-Wache bei Neubau der Feuerwache 2
zu finden und vertraglich (z. B. im Rahmen eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrags) zu
sichern sowie die Herrichtung der Wache herzustellen. Hiertiber ware je nach Ver-

tragsinhalt der Birgerschaft / dem Hauptausschuss eine Beschlussvorlage entgegen-
zubringen.

¢) mit dem Land in weitere Gesprache Uber die Finanzierung und Fdrderung einzutre-
ten.

d) regelmafig im Ausschuss fir Umwelt, Sicherheit und Ordnung und im Bauaus-
schuss Uber den Projektfortschritt zu berichten.

Der Blrgermeister wird beauftragt, mit der Bundesagentur fir Arbeit Verhandlungen
Uber eine Grundstickserweiterung der Welsbachstral’e 2 aufzunehmen. Der Blrger-
schaft ist eine Ankaufsvorlage Uber den beabsichtigten Grundstiickserwerb, zum Ver-

kehrswert oder unter gleichwertigen Bedingungen, von der Bundesagentur fir Arbeit,
entgegenzubringen.

Dem Neubau einer Notfallsanitaterschule am Standort Bornhovedstrae wird im

Grundsatz zugestimmt. Der Blrgerschaft ist eine entsprechende Bau- und Kosten-
planung vorzulegen.
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Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 - Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften Zustimmung
5.651 - Gebdudemanagement Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Besondere Belange von Kindern und Ju-
gendlichen werden nicht berthrt.

Die Malinahme ist: neu

X | freiwillig (die Ausbildung externer Teilneh-
mer:.innen im Brandschutz und Rettungs-
dienst)

X | vorgeschrieben durch:

Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfe-
leistungen der Feuerwehren (Brandschutz-
gesetz), Gesetz Uber den Katastrophen-
schutz in Schleswig-Holstein (Landeskatas-
trophenschutzgesetz) und Schleswig-Hols-
teinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG)

Finanzielle Auswirkungen: X | Ja (siehe Begrundung)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:

Begriindung der Nichtéffentlichkeit entfallt
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Mit Beschluss dieser Vorlage soll mit der Umsetzung der zukinftigen Aufstellung der Feuer-
wehr Libeck begonnen werden.

Ziel der Vorlage ist es, die baulichen Handlungsbedarfe aus dem neuen Feuerwehrbedarfs-
plan 2022 (VO/2022/11764) mit den Bedarfen der in 2020 beschlossenen, gemeinsamen
kooperativen Leitstelle mit der Polizei (V0O/2020/08899) zu biindeln. Dadurch soll die Lésung
der Raumnot des riickwartigen Dienstes flr Biros und Werkstatten, die notwendige Erweite-

Seite: 2/16



rung der Feuerwache 2 sowie die Errichtung einer kooperativen Leitstelle als gemeinsames
Projekt realisiert werden. Die zukinftige Feuerwache 2 wird damit zur neuen Hauptfeuerwa-
che.

Im Rahmen der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans 2022 und des Neubaus der Feuer-
wache 2 inklusive kooperativer Leitstelle ist beabsichtigt, dass an den Standorten der Feuer-
und Rettungswachen, neben den gesetzlichen Aufgaben in der Gefahrenabwehr (Brand- und
Katastrophenschutz) und im Rettungsdienst, jeweils zusatzliche, zum Teil freiwillige, Aufga-
benschwerpunkte angesiedelt werden:

e Feuerwache 1 (Bornhovedstralte) — Am Standort der Feuerwache 1 soll zukiinftig die
Aus- und Fortbildung von Feuerwehr und Rettungsdienst zentralisiert werden (siehe
Begrindung zu Beschlussvorschlag 3).

e Feuerwache 2 (Welsbachstralie) — Wie unter der Begriindung zu Beschlussvorschlag
1 dargelegt, werden in dem zu errichtenden Neubau der Feuerwache 2 als Hauptfeu-
erwache samtliche Abteilungen der Feuerwehr und die kooperative Leitstelle unter-
gebracht.

e Feuerwache 3 (Travemulnder LandstralRe) — Die im Jahr 2018 fertiggestellte Feuer-
wache 3 wird auch zukiinftig Standort fir die Fachbereiche ,Atemschutz® und ,Ge-
fahrgut® sein. Hierflr sind dort zentrale Werkstatten fir Atemschutz- und Messtechnik
sowie Einsatzkomponenten flir Einsatze mit besonderen Gefahrenstoffen beheimatet.

o Feuerwache 4 (Am Fischereihafen) — Der Feuerwehrbedarfsplan 2022 empfiehlt die
Verlegung der Feuerwache 4 in den Bereich Wesloer Stralle / Kirschenallee / Schlu-
tuper Stralde (siehe auch Vorlage VO/2022/11764). Die an der Feuerwache 4 statio-
nierten Kolleg:innen kénnen zuklinftig die Betreuung und Besetzung des Loéschboo-
tes und der Sonderkomponenten tibernehmen.

Die Umsetzung dieses Projekts bietet die Moglichkeit, die Aus- und Fortbildung fir den
Brandschutz und die technische Hilfeleistung zusammen mit der Aus- und Fortbildung fir
den Libecker Rettungsdienst am Standort der Feuerwache 1 zu blindeln. Damit entsteht ein
umfassendes Aus- und Fortbildungszentrum, in dem die Prozesse und Handlungsablaufe
inklusive der Schnittstellen zwischen dem Brandschutz, der technischen Hilfe und dem Ret-
tungsdienst erlernt und belbt werden kdnnen. Die Feuerwache 1 wird damit zur Ausbil-
dungswache.

Die im Feuerwehrbedarfsplan beschriebene Verlagerung der Feuerwache 4 fiihrt in einem

weiteren Schritt schlie3lich zur Bindelung von Sonderkomponenten an einer Feuerwache.
Die Neuerrichtung der Feuerwache 4 bleibt in dieser Vorlage jedoch unbericksichtigt.

Zu Beschlussvorschlag 1:

In ihrer Sitzung am 25.06.2020 hat die Birgerschaft unter TOP O 9.3 (V0/2020/08899) u. a.
folgenden Beschluss gefasst:

,Der Errichtung eines den Anforderungen entsprechenden Neubaus der Feuerwache 2 wird
im Grundsatz zugestimmt. Der Blirgerschatft ist eine Bau- und Kostenplanung vorzulegen,
mit der eine Baufertigstellung in 2026 angestrebt wird.”

Auf Grundlage dieses Beschlusses haben die Bereiche Feuerwehr und GMHL Bedarfs- und
Kostenermittlungen durchgefiihrt. Uber die Einrichtung einer kooperativen Leitstelle (ge-
meinsame Leitstelle mit der Landespolizei) wurde im Juli 2020 ein Kooperationsvertrag mit
dem Land geschlossen.
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Standort:

Die Prifung geeigneter Flachen im Wachgebiet und die Simulation von Anfahrtswegen ha-
ben ergeben, dass nur vom bestehenden Standort der Feuerwache 2 in der Welsbachstralle
aus die Hilfsfristen im Wachgebiet 2 im sudlichen und 6stlichen Stadtgebiet eingehalten wer-
den kénnen. Uber die Anbindung an die Bundesstraen B 207 und B 75 ist von hier aus ein
schnelles Ausrlicken in samtliche Stadtteile gewahrleistet. Andere geeignete Grundstlicke
stehen in der ndheren Umgebung nicht zur Verfugung.

Entsprechend wurde die Errichtung eines geeigneten Neubaus am Standort der jetzigen
Feuerwache 2 in der Welsbachstralle gepruft.

Am Standort WelsbachstralRe 2 soll mit dem Neubau die neue Lubecker ,Hauptfeuerwache*
entstehen. An diesem Standort ist die gemeinsame Unterbringung der mit dem Land ver-
einbarten kooperativen Leitstelle inklusive Stabsraumen, samtlicher Abteilungen der Feuer-
wehr sowie der zentralen Dienste des Rettungsdienstes vorgesehen. Des Weiteren sollen
hier ein Loschzug, Rettungsdienstfahrzeuge und Fluhrungsdienste stationiert werden.

Die Zusammenfuhrung der Abteilungen behebt die weit fortgeschrittene Raumnot der Feu-
erwehr, die sich derzeit in der Unterbringung von Buroflachen, Umkleideraumen und der
Fahrzeugtechnik in Containern und der Anmietung von weiteren Raumlichkeiten darstellt. Im
Gebaude der Feuerwache 1 sind bereits Ruhe- und Besprechungsraume auf ein Minimum
reduziert worden, um auch diese Raume als Blros nutzen zu konnen.

Seit April 2021 ist aullerdem die Verwaltungsabteilung an die Feuerwache 3 verlagert wor-
den. Durch die Umsetzung musste der Werkstatt- und Technikbereich der Feuerwache 3
deutlich reduziert werden, was unter anderem zu einer eingeschrankten Leistungsfahigkeit
der dort untergebrachten zentralen Atemschutzwerkstatt fihrt. Eine dauerhafte Unterbrin-
gung der Verwaltungsabteilung auf dieser Wache ist nicht moglich, da die Werkstatten in der
jetzigen GroRe nicht den steigenden Einsatzzahlen und Bedarfen gerecht werden konnen.

Die Verortung der Abteilungen an einem Standort spart weiterhin Fahrtwege zwischen den
Abteilungen ein und ermdglicht kurze effiziente Abstimmungen. Wesentlicher als dieser All-
tagseffekt ist jedoch die Synergie bei aufwachsenden Einsatzlagen. Hier ist die Biindelung
von Fuhrungskraften in der Nahe der Leitstelle ein Erfolgsfaktor, da Fihrungspersonal fir die
ruckwartige Fuhrung schnellstmoglich zur Verfugung steht.

Neben dieser schnellen Verflugbarkeit von Fuhrungskraften ist es auch wichtig, die Stabs-
raume in unmittelbarer Nahe zur Leitstelle anzugliedern. Durch diese bauliche Verbindung
kann sowohl ein optimaler Einsatzlibergang von der Leitstelle hin zur rickwartigen Flihrung
stattfinden, als auch stets ein intensiver Lageabgleich zwischen Stab und Leitstelle sicherge-
stellt werden. Gerade in dynamischen Einsatzlagen sind beide Aspekte essentiell.

Die Starke dieses Systems der riickwartigen Fihrung wurde 2018 in einem flachendecken-
den Stromausfall in Liibeck bereits unter Beweis gestellt. Damals konnten innerhalb kurzer
Zeit Entscheidungen in Stabsstrukturen zielfuhrend getroffen werden. Die schnelle und ziel-
gerichtete Bearbeitung der damaligen Lage hat deutschlandweit Beachtung gefunden. Aus
diesem Grund ist auch geplant, neben den operativen Stabsraumen der Feuerwehr und der
Polizei auch einen Stabsraum fur den Verwaltungsstab im Geb&ude mit unterzubringen.
Durch diese Synergie gelingt es, alle wesentlichen Entscheidungsgremien fir Krisenfalle in
raumlicher Nahe tagen zu lassen, so dass kurze Abstimmungen jederzeit méglich sind.

Eine weitere Synergie, die durch das Zusammenziehen der Abteilungen am neuen Haupt-
standort der Feuerwehr Liibeck in der WelsbachstralRe entsteht, ist die Moglichkeit den jetzi-
gen Standort der Feuerwache 1 (BornhdvedstralRe) als zentralen Ausbildungsstandort zu
entwickeln (siehe hierzu Beschlussvorschlag 3).
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Raum- und Flachenbedarf:

Der am 25.06.2020 erfolgte Blirgerschaftsbeschluss (s. 0.) war im Wesentlichen die Grund-
lage flir den Abschluss des Kooperationsvertrages fir die Zusammenarbeit der Leitstellen
von Polizei und Feuerwehr (Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst). Die dort
zugrunde gelegten Flachenbedarfe beruhten auf den bis dahin bestehenden Strukturen der
Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Liibeck und orientierten sich am neu errichteten
Gebaude der Feuerwache 3, den Blrogegebenheiten zum Zeitpunkt der Vorlage auf der
Feuerwache 1, sowie der neu errichteten Leitstelle West in EImshorn.

Eine anschlieRend genauer durchgefuhrte Bedarfsanalyse mit dem Ziel der Erstellung eines
Raumprogrammes ergab, dass die ursprunglich errechneten Bedarfe nicht auskémmlich
sind. Die neu ermittelten Flachenbedarfe sind maRRgeblich fiir den aktuellen sowie den nach
Fertigstellung bestehenden Anspruch an eine funktionelle Hauptfeuer- und Rettungswache
inklusive einer kooperativen Leitstelle.

Das GMHL hat auf dem von der Feuerwehr erstellten Raumprogramm eine Grundlagener-
mittlung erarbeitet. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt mit dem Ziel, herauszu-
finden, ob der Flachenbedarf sich auf dem Grundstiick darstellen lasst. Uber eine Bauvoran-
frage wurden kritische, planungsrechtliche und stadtebauliche Aspekte hinterfragt und abge-
klart.

Die detaillierte und aktualisierte Raumbedarfsplanung der notwendigen Netto-Nutzflache
ergab eine Erhdéhung der urspriinglich grob geschatzten 9.000 m? um ca. 3.650 m? auf ca.
12.650 m2.

Die Flachensteigerungen dazu kénnen der Tabelle entnommen werden und sind nachfol-
gend erlautert.

Vorlage 2020 | Differenz Vorlage 2023

Bedarfstrager Flicheinm? | inm? Flache in m?

- Technikflachen flr Leitstellen-
technik

1.180 2.180 - Einsatzleitplatze

- Funk- und Kommunikations-
2.000 technik

Leitstelle
(Polizei)

- Telenotarzt

- Administration

2.220 - Stabsraumlichkeiten

- Kommunikationseinheit der FF

Leitstelle
(Kommunal) 1.220

- Erhéhte Fahrzeugvorhaltung
- Neue Rettungsmittel
(VEF/ITW)

Rettungsdienst 3.500 700 4.200 - Servicepunkt fir Rettungs-
dienst (zentrale Desinfektion,
Verwaltung und Tecknik)

- Ruherdume

- Fahrzeugtechnik

- Anpassung auf aktuelle Biro-
3.500 550 4.050 bedarfe

-Raume fir Auszubildende und
Abschnittsbeamt:innen

Brandschutz und
Katastrophenschutz

Summe 9.000 3.650 12.650
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Flachenvergleich zwischen den Vorlagen 2020 und 2023
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M Leitstelle Polizei Leitstelle Kommunal Rettungsdienst M Brandschutz und Katastrophenschutz

In allen Bereichen der Raumbedarfsplanung wurden Flachensteigerungen durch die jeweili-
gen Bedarfstrager festgestellt:

a) Leitstelle:

Die Anpassungen im Bereich der Leitstelle in HOhe von insgesamt 2.400 m? begriinden sich
insbesondere aus den gewonnenen Erkenntnissen aus den Einsatzlagen in den letzten Jah-
ren sowie dem steigenden Einsatzaufkommen. Das stetig steigende Notruf- und Einsatzauf-
kommen in der Notfallrettung mit einer aktuellen Steigerung von 11,79 % im Vergleich zum
Vorjahr (vgl. Abbildung) bestarkt den hier auffallenden Flachenzuwachs im Vergleich zur
ursprunglichen Planung.

Einsdtze / Jahr
32000

/ 31000
30000

29000

28000

27000

26000

25000
2018 20135 2020 2021 2022

—Notfalleinsdtze 26176 27674 26303 28320 31660

Abbildung: Entwicklung der Einsatzzahlen zu Notfalleinsatzen im Rettungsdienst seit 2018
(2020 Abfall durch CoVid-Pandemie und Lockdown)

Mit den Steigerungsraten der Notfalleinsatze im Rettungsdienst einhergehend sind auch ho-
here Notrufanzahlen zu verzeichnen. Dies wurde bereits durch ein Leitstellengutachten im
Jahr 2021 untersucht und fuhrt zu einer Anpassung der Flachen in Héhe von etwa 400 m? fur
Einsatzleitplatze sowie Raumlichkeiten und Spinde fiir zusatzliches Personal (z.B. IT-Admi-
nistration, Funk- und Kommunikationstechnik und zusatzliche Disponenten).
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Weiterhin wurden die Bedarfe fur Stabsstrukturen aufgrund der Erkenntnisse aus aktuellen
Einsatzlagen, wie z. B. der Flut in Ahrweiler und der Corona-Pandemie Uberarbeitet. Beson-
deres Augenmerk wurde dabei auf die mehrtagige Arbeitsfahigkeit der Stabe gelegt. Dies ist
im den aktuell vorliegenden Flachenbedarfen nun betrachtet worden und fihrt zu einer An-
passung der Flachen von ca. 300 m2.

Die fur die gesamte Leitstelle besonders herzustellenden und zu sichernden Technikflachen
sind mit etwa 1.050 m? bericksichtigt, da Technikflachen keine Nutzflachen sind, wurde dies
in der Vorlage 2020 nicht erfasst. Aufgrund der Anforderungen und des verhaltnismafig ho-
hen Anteils an dem Gebaudeteil wurden diese nun in den Nutzflachen hinterlegt.

Die Steigerung im polizeilichen Anteil von insgesamt 1.180 m? resultiert aus verschiedenen
Anpassungen im Dispositionsbereich, der Erweiterung der Stabsrdume sowie der anteiligen
Verrechnung der Flachen fur Laftung und Technik.

Die Flachenbedarfe des Landes sowie gemeinschaftliche Flachen wurden seitens der Polizei
bereits durch die tGbergeordneten Organe des Landes bestatigt.

Die Flachenanteile flr den Rettungsdienst werden von den Kostentragern finanziert, sofern
diese die Flachenbemessung akzeptieren. Die genauen Verteilungswerte werden im Rah-
men der Kosten-Leistung-Nachweise (KLN) wiederkehrend verhandelt. Die Flachenanteile
fur die Landespolizei werden langfristig an das Land vermietet. Eine nahere Betrachtung der
Verteilungswerte befindet sich unter dem Punkt zu 1 ¢ ) ,Kostensteigerung und -verteilung®.

b) Rettungsdienst:

Die Steigerungen von ca. 700 m? im Bereich des Rettungsdienstes begrinden sich durch die
fur die Vorhaltung im Regel-Rettungsdienst zusatzlich notwendigen Fahrzeuge und die damit
erforderlichen Raumlichkeiten wie Ruheraume, Umkleideraume sowie Stellplatze fliir Reser-
vefahrzeuge. Dazu zahlen auch anteilig Flachen in der Fahrzeugtechnik, um die Einsatzfa-
higkeit permanent sicherzustellen. Dartiber hinaus wurden seit 2020 weitere, spezielle Ein-
satzmittel, wie zum Beispiel der Intensivtransportwagen (ITW) und das Verlegungsarztein-
satzfahrzeug (VEF) in Betrieb genommen.

Weiterhin wird am neuen Hauptstandort eine zentrale Dienstleistungseinrichtung fur alle Ret-
tungsmittel in der Hansestadt Liibeck etabliert. Hier werden die Fahrzeuge und Gerate zen-
tral gewartet, gepruft, repariert und desinfiziert.

Die raumliche Nahe des Standortes zu den grofien Libecker Kliniken begtlinstigt den Ar-
beitsablauf und die schnelle Einsatzbereitschaft von Rettungsmitteln nach Einsatzen. Der so
entstehende Servicepunkt kann auch kleinere Reparaturen durchfiihren sowie das Flotten-
management gewahrleisten, da die Fahrzeugtechnik ebenfalls an diesem Standort in Betrieb
genommen werden soll. Die aktuelle Unterbringung der Fahrzeugtechnik findet in einer Con-
taineranlage an der Feuerwache 1 statt und es sind keine witterungsgeschitzten Reparatur-
stellplatze vorhanden.

Auch diese Flachenanteile fir den Rettungsdienst werden von den Kostentragern refinan-
ziert, sofern diese die Flachenbemessung akzeptieren. In Bezug auf Mischflachen, die so-
wohl vom Rettungsdienst als auch vom Brandschutz genutzt werden, sind zudem die Ver-
teilwerte im Rahmen der Kosten-Leistungs-Nachweise zu verhandeln. Eine abschlieliende
Aussage zu den Anteilen der Kostenubernehme steht noch aus (siehe auch Punkt zu 1 c)
.Kostensteigerung und -verteilung®).
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c) Brandschutz und Katastrophenschutz

Die Bedarfssteigerungen, die auf Flachen von Brandschutz und Katastrophenschutz entfal-
len, belaufen sich auf insgesamt 550 m?2.

Im Wachbereich sowie den Abteilungsbereichen wurde der aktuelle Entwicklungsverlauf der
Feuerwehr bericksichtigt. In der Vorlage aus 2020 wurden nur die zu diesem Zeitpunkt vor-
handenen Buroflachen berucksichtigt. Des Weiteren sind nun auch Rdumlichkeiten zur Un-
terbringung von Auszubildenden und Abschnittsbeamt:innen vorgesehen. Erganzend dazu
sind notwendige Bliro- und Ruheraume fir die Einsatzbeamt:innen im Filhrungsdienst sowie
Flachen fir die Einsatzstellenhygiene berlcksichtigt worden. Die Erhéhungen belaufen sich
hierbei auf etwa 350 m>2.

Der bereits zu b) im Rettungsdienstteil beschriebene Servicepunkt wird mit Bezug auf die
Fahrzeugtechnik sowohl fir die Rettungsdienstfahrzeuge als auch fir die Feuerwehrfahr-
zeuge verwendet. Der nicht von den Kostentragern des Rettungsdienstes refinanzierte Anteil
der Fahrzeugtechnik belauft sich auf etwa 200 m2.

Die Flachenermittlung wurde auf der Grundlage des Standes der Technik und unter Beruck-
sichtigung von Vergleichsbauwerken in Deutschland erstellt. Bei der flachenmaRigen Be-
messung von Stellplatzen sowie weiteren Einrichtungen des Rettungsdienstes wurde soweit
mdglich die DIN 13049 (Rettungswachen — Bemessungs- und Planungsgrundlage) berick-
sichtigt. Gleiches qilt fur viele Bereiche des Feuerwehrteils mit der DIN 14092 (Feuerwehr-
hauser).

Zur Optimierung der Flachennutzung und Kostenreduzierung ist bereits bericksichtigt wor-
den, dass zukinftig auch Sonderfahrzeuge an einem noch zu errichtenden neuen Standort
der Feuerwache 4 untergebracht werden kénnen.

Die Planung der Bliro- und Verwaltungseinheiten beruht auf den Bemessungseinheiten der
Hansestadt Libeck unter Berlicksichtigung der geltenden Arbeitsstattenrichtlinien sowie
DGUV Vorgaben (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). Da diese Normen jedoch oft-
mals nicht die besonderen Anforderungen von komplexen Gebauden wie z. B. einer Feuer-
und Rettungswache inklusive einer kooperativen Leitstelle abbilden, wurden fir die Ermitt-
lung auch kurzlich errichtete Vergleichsbauten herangezogen.

Die Bedarfe fir Nebenflachen (Verkehrsflachen, Betriebs- und Sanitarrdume) werden durch
das GMHL im Rahmen der Grundlagen- und Vorentwurfsplanung gesondert ermittelt. Das
GMHL schatzt diesen zusatzlichen Flachenbedarf auf ca. 25 % der Nutzflache. Die Baukos-
ten fur diese Flachen sind in der Gesamtbaukostenschatzung bereits bertcksichtigt.

Zu 1 b) Interims-Wache:

Fir die Bauzeit der neuen Feuerwache auf dem Gelande der jetzigen Feuerwache 2 ist eine
Interims-Wache im Wachgebiet 2 mit den zwingend erforderlichen Raumlichkeiten zu errich-
ten, um die zeitgerechte Versorgung (Hilfsfristen) des Wachgebietes auch in der Bauzeit
sicherzustellen. Ein gleichzeitiger Neubau und Betrieb der bestehenden Wache 2 ist auf dem
vorhandenen Grundstiick nicht umsetzbar. Um insbesondere die Baumaflinahmen nicht da-
durch zu verzdgern, dass ein geeignetes Grundstiick nicht rechtzeitig zur Verfiigung steht,
und es somit zu Bauverzdgerungen und in Folge dessen zu vermeidbaren Baukostenerhé-
hungen kommt, ist rechtzeitig ein geeignetes Grundsttick zu finden und zu sichern.

Denkbar ist die Anmietung oder der Ankauf einer geeigneten Flache. Auf dieser misste ein
bestehendes Gebaude umgertstet oder eine neue Wache errichtet werden. Eine grobe Bau-
kostenschatzung fur die Interimswache belauft sich auf 1,43 Mio. €. Hinzu kommen mdgliche
Aufwendungen fir Kauf, Miete oder Pacht. Die auf den Rettungsdienst entfallenden Baukos-
ten werden durch die Kostentrager refinanziert, sofern sie diesem Vorhaben konkret zustim-
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men. Aktuell werden rund 37,5 % der Abschreibungen und laufenden Kosten fir die Feuer-
wache 2 auf die Kostentrager des Rettungsdienstes umgelegt, so dass bei den Kosten flr
die Interims-Wache von einem ahnlichen Anteil ausgegangen werden kann.

Die Erstellung und Freigabe der EW-Bau der neuen Feuerwache 2 sowie die Anmietung
oder der Kauf eines Interims-Standortes sollten zeitlich bestmdglich abgestimmt sein, um
zum einen den Baufortschritt nicht zu verzégern, andererseits aber auch einen Interims-
Standort nicht langer als nétig finanzieren und betreiben zu missen. Durch eine friihzeitige
Anmietung besteht damit auch ein finanzielles Risiko, sollte es zum Beispiel zu einer Verzo-
gerung in der Projektfreigabe kommen.

Finanzierung:

Mit der Uberarbeiteten Bedarfsplanung wurde eine Uberschlagige Kostenermittiung auf Basis
der aktualisierten Rahmenparameter wie auch einer Machbarkeitsstudie vorgenommen. Die
erste, grobe Kostenschatzung aus dem Jahr 2020 ging von Gesamtbaukosten in Hohe von
40 Mio. EUR aus. Grundlage fir diese Schatzung sind Vergleichswerte von Bauten anderer
Leitstellengebdude und Feuer- und Rettungswachen, die damals fertiggestellt wurden. Auf
dieser Basis wurden auch die Baukosten fir einen m? Leitstellennutzflache auf 6.000 EUR
bzw. flr einen sonstigen m? Gebaudenutzflache auf 4.000 EUR geschatzt. Die Verbindung
dieser Schatzkosten mit der aktuellen Gesamtnutzflache von 12.650 m? flhrt zunachst zu
einem Kostenansatz von rund 60 Mio. EUR. Bei diesem Kostenrahmen wurden dann Bau-
kostensteigerungen fir die Folgejahre unterstellt, die in Summe zu einem Investitionsvolu-
men zwischen 91 und 104,7 Mio. EUR flhren. Auf Basis eines ersten Rahmenterminplans
kénnte sich die Bauphase Uber die Jahre 2027 bis einschl. 2031 erstrecken, so dass die
noch zu erarbeitenden Kostenplane auf die Jahre 2027 bis 2031 aufzuteilen waren. Mangels
Foérdermoglichkeiten stehen die jeweiligen Jahresbetrage aber in direkter Konkurrenz zu al-
len Ubrigen Investitionsmalnahmen der Hansestadt Libeck.

Ausgehend von vorlaufenden Planungskosten werden voraussichtlich im ersten Jahr der
Bautatigkeit einstellige Millionenbetrage erforderlich, in den folgenden Jahren 2028 bis 2031
jahrlich etwa rd. 25 Mio. €. Dieses entspricht in etwa den jahrlich von der Hansestadt Lubeck
fur Straflten und Bricken aufgewendeten Betragen, gefolgt von den Hafeninvestitionen. Eine
positive Entscheidung fir dieses Projekt bedeutet in den nachsten Haushaltsplanungen,
dass die 0.g. Gesamtsumme in Form von Kreditermachtigungen nicht fir andere stadtische
Investitionen genutzt werden kann (Kreditbedarf gem. aktuellem Investitionsplan: 2024 = 96
Mio. €, 2025 = 109 Mio. €, 2026 = 136 Mio. €). Aus den aktuell absehbaren hochbaulichen
Projekten ergeben sich Auszahlungsbetrage ab 2027 in Héhe von 123 Mio. EUR (gegeniber
25 Mio. EUR in 2023). Die neue Feuerwache 2 ist darin bereits mit 24,4 Mio. EUR ber(ck-
sichtigt. Da diese Betrage aber bereits die Summe aller aktuellen stadtischen Investitionen
nahezu erreichen, wird deutlich, dass es bei den Prioritatensetzungen der kommenden Jahre
zu einem Ausleseprozess von GroRbauprojekten wird kommen mussen. Im Rahmen der
Investitionsplanungen der nachsten Jahre wird abzuwagen sein, welche Projekte in welchen
Jahren abzuwickeln sind.

Daher wird aktuell erganzend gepriift, ob eine alternative Finanzierungsmaoglichkeit gefunden
werden kann. In Frage kommt eine Leasingvariante unter der Voraussetzung, dass die Han-
sestadt Libeck kinftige Leasingraten als Miete im konsumtiven Haushalt abbilden kann, d.h.
die Hansestadt Liibeck wird wahrend des Leasingzeitraums Mieterin des Gebaudes. Die
auflaufenden Leasingraten werden mit Nebenkosten der Hansestadt Libeck als Mietauf-
wendungen belastet und finden sich als konsumtiver Aufwand im stadtischen Haushalt. Um
dieses zu ermdglichen, bedarf es eines privaten Leasinggebers, der im Verbund mit Finanz-
dienstleistern den Bau des Gebaudes finanziert und die laufende Unterhaltung wahrend des
Leasingzeitraums sicherstellt. FUr ein solches Finanzierungskonstrukt sind vorab haushalts-
rechtliche, vergaberechtliche, wie auch eigentumsrechtliche Fragestellungen zu prifen. Nach
Abschluss dieser Prifung konnte ein Gerust fur eine Wirtschaftlichkeitsanalyse eines sol-
chen Finanzierungsmodells aufgebaut werden, um auf dessen Basis die Form der Finanzie-
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rung entscheiden zu kénnen. Diese Entscheidung sollte bis zur Fertigstellung der ,Entwurfs-
unterlage-Bau“ getroffen werden. Bis dahin kdnnen die weiteren Planungen stadtischerseits
vorangebracht werden. Planungsmittel stehen im Haushalt zur Verfiigung.

Alternativ kdnnte auch flir andere Projekte eine Finanzierung durch Dritte geprift werden,
um das komplexe Projekt Feuerwache 2 nicht damit zu behindern. Mehrere deutsche Kredit-
institute bieten fur 6ffentliche Infrastrukturbauten verschiedene Finanzierungsmodelle an, die
den stadtischen Investitionshaushalt entlasten kdnnen. Bis die oben beschriebene Konkur-
renzsituation schon jetzt geplanter stadtischer MalRnahmen eintritt kbnnen flr konkurrierende
Projekte im Einzelfall gesonderte Finanzierungsformen rechtzeitig geplant werden.

Zu 1 c) Kostensteigerung und -verteilung:

Neben den gestiegenen Flachenbedarfen fihren auch die unerwartet hohen Baukostenstei-
gerungen zu einer Erhéhung der geschatzten Gesamtbaukosten.

Die nun durch GMHL eingeplante Baukostensteigerung von 5 bzw. 8 % pro Jahr ergibt zu-
sammen mit den gestiegenen Flachenbedarfen von 3.650 m? eine Kostenschatzung im
Rahmen zwischen 91,1 Mio. € bis 104,7 Mio. € fir die Errichtung der neuen Feuerwache 2.

Bis zur Fertigstellung der EW-Bau, zum Abschluss der Leistungsphase 3, werden weiterhin
laufend Einsparmdglichkeiten gepruft. Aktuell befindet sich das Gesamtprojekt in der Grund-
lagenermittlung, der sogenannten Leistungsphase O.

Baupreisindex
Basiswert 100=2015

Abbildung: Baukostenindex fur den Zeitraum vom 3. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2022
Quelle: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH

Aufgrund der Nutzung groer Gebaudeanteile fur Zwecke der Landespolizei und des Ret-
tungsdienstes ergibt sich folgende Kostenverteilung:

a) Kooperative Leitstelle: Die Baukosten fir die kooperative Leitstelle werden vom GM-
HL auf 6.000 € pro m? Nutzflache (NUF) geschatzt. Diese Werte beruhen in erster Li-
nie auf den Ausschreibungsergebnissen eines Referenzobjektes und auf Kennwerten
des Baukostenindexes.

Die auf die Polizei entfallenden Flachen der Leitstelle werden langfristig an das Land

(Finanzministerium) vermietet und sollen so durch Mieteinnahmen refinanziert wer-
den.
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b)

Von den kommunalen Flachen der Leitstelle (Feuerwehr, Rettungsdient und Katas-
trophenschutz) werden gegenwartig 60 % im Rahmen der Entgelte flr den Rettungs-
dienst durch die Kostentrager des Rettungsdienstes (Krankenkassen und Kranken-
kassenverbande) refinanziert. Dieser Wert wird im Rahmen des Neubauprojektes mit
den Kostentragern in Bezug auf Flachen und Anteile neu verhandelt.

Rettungsdienst: Die Baukosten fur die weiteren durch den Rettungsdienst genutzten
Gebaudeanteile werden vom GMHL auf 4.000 € pro m? Nutzflache geschatzt. Diese
Werte beruhen auf Kennwerten des Baukostenindexes. Diese Flachen werden im
Rahmen der Entgelte fiir den Rettungsdienst durch die Kostentrager des Rettungs-
dienstes refinanziert.

Fur Mischflachen, die sowohl vom Rettungsdienst als auch vom Brandschutz genutzt
werden, sind die Verteilwerte im Rahmen des Kosten-Leistungs-Nachweises (KLN)
zu verhandeln. Eine abschlieRende Aussage zu den Anteilen der Kostentibernehme
steht noch aus.

Brandschutz und Katastrophenschutz: Die Baukosten fur die vom Brand- und Katas-
trophenschutz aulRerhalb der Leitstelle genutzten Flachen werden vom GMHL eben-
falls gemaf Baukostenindex auf 4.000 € pro m? Nutzflache geschatzt. Diese Flachen
sind mangels Férdermoglichkeiten voraussichtlich vollstandig von der Hansestadt
Lubeck zu finanzieren.

Aufgrund des Umfangs und der Preissteigerung des Bauprojektes sowie der auch Uberregio-
nalen Bedeutung wird angestrebt, in weiteren Gesprachen mit dem Land gezielte Férderun-
gen oder einen Baukostenzuschuss zu erwirken. Hierbei sollen auch Alternativen oder Er-

ganzun

gen zum derzeitigen Mietmodell des Kooperationsvertrages erortert werden.

Die nur beispielhaft geschatzte Kostenverteilung bei Gesamtbaukosten von 100 Mio. € stellt
sich folgendermallen dar:

s Baukostensteigerungen s
Nutzung m? Schatzkosten bis zum Ausschrei- Schatzkosten | % Anteil HL
Stand 02/2023 . gesamt| HL
bungs-Ergebnis
Leitstelle
(Polizei) 2.180 13.080.000 € 8.940.202 €| 22.020.202€| O 0€
6.000 € / m2 NUF
Leitstelle
(Kommunal) 2.220 13.320.000 € 9.104.242 €| 22.424.242 €| 40 8.969.697 €
6.000 € / m2 NUF
Rettungsdienst
4.000 € / m? NUF 4.200 16.800.000 € 11.482.828 €| 28.282.828€| O 0€
Brandschutz und
Katastrophenschutz | 4.050 16.200.000 € 11.072.727 €| 27.272.727 €| 100 | 27.272.727 €
4.000 € / m? NUF
Summe 12.650 | 59.400.000 € 40.600.000 € | 100.000.000 € 36.242.424 €

Die anteiligen Kosten fiir die Polizei und den Rettungsdienst flieRen als konsumtive Ertrage
nachlaufend in den stadtischen Haushalt zurtick. Die Hansestadt Libeck hatte das Bauvor-
haben zunachst selbst aus eigenen Investitionsmitteln vollstandig zu finanzieren.
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Projektsteuerung und die nachsten Planungsschritte:

Folgende Schritte sind fir die Planungsleistungen bis zur Erstellung der EW-Bau vorgese-
hen:

1. Fir eine Ubergeordnete und ganzheitliche Projektkoordination wird nach Be-
schlussvorlage ein Planungsburo fur Projektsteuerung ausgeschrieben und beauf-
tragt. Um der Klarung der Finanzierungsart des Bauprojektes nicht vorzugreifen,
wird eine stufenweise Beauftragung zunachst bis zur EW-Bau vorgenommen. Ei-
ne weitere Beauftragung Uber die EW-Bau hinaus ist im Bedarfsfall ohne Neuaus-
schreibung maéglich.

2. Das Planungsbdro fur Projektsteuerung werden das GMHL und die Feuerwehr bei
der Ausschreibung eines Generalplaners mit einem vorgelagerten Planungswett-
bewerb unterstiitzen. Die Leistungen des Generalplaners beinhalten die wesentli-
chen Planungsleistungen am Bau, wie Objektplanung (u. a. Fachplanung fur Feu-
erwehr- und Leitstellenplanung), TGA-Planung (technische Gebaudeausristung),
Tragwerksplanung und Freianlagenplanung. Der Generalplaner wird ebenfalls
stufenweise zunachst bis zur EW-Bau beauftragt und kann, je nach Finanzie-
rungsart des Projektes, anschlieRend weiter beauftragt werden.

Zu 1 d) Berichterstattung in den Gremien:

Es soll ab 2023 regelmaRig im Ausschuss fur Umwelt, Sicherheit und Ordnung und im Bau-
ausschuss Uber den Projektfortschritt berichtet werden, um so das Gesamtprojekt transpa-
rent steuern zu kdnnen. Geplant ist ein zyklischer Bericht zu den wesentlichen Meilensteinen
im Baufortschritt.

Zu Beschlussvorschlag 2:

Um das beengte stadtische Grundstiick fur den Neubau der Feuerwache mit kooperativer
Leitstelle zu optimieren und die Flachen nutzbarer zu machen, wurde im Sommer 2022 eine
Machbarkeitsstudie zum Grundstlickstausch der benachbart liegenden stadtischen Flache
mit der Bundesagentur fir Arbeit (BA) in Auftrag gegeben. Im Ergebnis sollte untersucht und
dargestellt werden, wie die beiden Grundstucksflachen fur beide Grundstickseigentumer
optimal geteilt und ggf. getauscht werden kénnen und sowohl fir die BA als auch fir die
neue Feuerwache Parkplatze hergestellt werden kénnen.

In Anlage 1 ist der beabsichtigte Grundstuckstausch dargestellt. Bisherige Parkflachen der
BA konnten fir das Neubauprojekt verwendet werden. Im Gegenzug erhalt die BA einen
unbebauten Grundsticksteil der Hansestadt Liibeck, auf dem zum Ausgleich neue Parkfla-
chen zu fertigen sind. Die Kosten fur die Schaffung der neuen Stellplatze sind durch die
Hansestadt Liibeck zu tragen und belaufen sich schatzungsweise auf 500.000 €. Diese
Summe ist in der Gesamtkostenschatzung des Neubaus bereits enthalten.

Denkbar ist auch ein Ankauf, sofern ein Tausch nicht gewollt ist oder alternativ die Bestel-
lung eines Erbbaurechts. Die anteilige stadtische Flache musste entwidmet werden.

Im Oktober 2022 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie mit der Bitte um Zustimmung
zum Grundstlickstausch an die BA in Kiel gesendet. Die finale Entscheidung wird bei der BA
in Nurnberg getroffen. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist aktuell nicht vorher-
sehbar. Ein Erwerb der Grundstucksflachen (Tausch, Kauf) oder zumindest die Bestellung
eines geeigneten Erbbaurechts wird fur die vollstandige Umsetzung der Flachenbedarfe je-
doch bendtigt.
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Zu Beschlussvorschlaqg 3:

Mit Neubau der Feuerwache 2 und Verwendung dieser als Hauptfeuerwache ist vorgesehen,
die Feuerwache 1 zukiinftig, neben der Funktion als Feuer- und Rettungswache, als Ausbil-
dungsstandort der Liibecker Berufsfeuerwehr zu nutzen. In den frei werdenden Raumlichkei-
ten wird zuklnftig planmafig die Ausbildung der Anwarter:innen sowie die laufende Fortbil-
dung der Einsatzbeamt:innen der Berufsfeuerwehr durchgefuhrt werden.

Gegenwartig erfolgt die Ausbildung der Anwarter:innen der Feuerwehr an einem Mietstand-
ort in Blankensee. Mit der Vorlage 2021/10005 Gbernahm die Hansestadt Libeck die Ausbil-
dung von der Landesfeuerwehrschule nicht nur fir eigene Auszubildende sondern auch flr
externe zunachst fur 10 Jahre bis 2033. Da derzeit keine gesetzliche Regelung fur die Rick-
fuhrung der Ausbildung an die Landesfeuerwehrschule vorliegt, ist mit einem dauerhaften
Verbleib der Ausbildung in Libeck zu rechnen. Auch die von der Hansestadt Lubeck freiwillig
gegen Entgelt vorgenommene Ausbildung von Anwarter:innen anderer Standorte ist hiervon
betroffen.

Fir die Zusammenfihrung der Aus- und Fortbildung von Brandschutz, technischer Hilfeleis-
tung und Rettungsdienst ist geplant, die freiwerdenden Raume der Feuerwache 1 fiir die
Aus- und Fortbildung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung zu nutzen.
Hierfur durchzuflihrende bauliche Anpassungen sind noch zu ermitteln und zu planen.

Diese Flache deckt sich mit den GUbergangsweise angemieteten Flachen am Standort Blan-
kensee. Durch diese Nachnutzung kénnte die Anmietung fir den Standort Blankensee mit
einer monatlich zu leistenden Kaltmiete in Hohe von derzeit 9.550 € zuklinftig entfallen.

Weiterhin lauft auch der Mietvertrag fur die Notfallsanitaterschule, in der die Ausbildung neu-
er Notfallsanitater als freiwillige Aufgabe, sowie die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung
des Rettungsdienst-Personals durchgefihrt werden, zum 31.07.2028 aus. Der derzeitige
Standort in der Posener Stral’e (ehemaliges Blrogebaude) erfillt nicht die Anforderungen an
eine zeitgemale Notfallsanitaterschule. Die frei werdenden Raume an der Feuerwache 1
stehen aufgrund der oben genannten Nutzungsplanung nicht zur Verfligung.

Far die Erfullung einer handlungsorientierten Lernfelddidaktik, die nach Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) grundlegend fiir die Ausbildung von Notfallsanitater:innen ist, ist
die Vorhaltung eines durchdachten Raumkonzeptes notwendig. Zahlreiche Gruppen- und
Simulationsrdume werden bendtigt, um die Lernenden zielgerecht im Sinne von Patienten-
und Anwendersicherheit zu schulen

Aktuell ist im Gebaude in der Posener Strale nur ein einztgiger Schulbetrieb fur die Ausbil-
dung abbildbar. Die Forderungen der KMK kdnnen hier selbst im Rahmen der Einzigigkeit
nicht vollumfanglich erfiillt werden. Aufgrund der hohen Personalbedarfe und des Fachkraf-
temangels im Rettungsdienst allgemein, ist jedoch ein zweizligiger Ausbildungsbetrieb erfor-
derlich.

Denkbar ware ein Neubau, der diese Bedarfe erflillt, auf einer Freiflache an der Feuerwache
1.

Der vorlaufig ermittelte Netto-Raumbedarf betragt ungefahr 1.500 m? fir Schulungsraume,
Biros, Lager, Umkleide- und Sanitarrdume. Durch die Errichtung der Notfallsanitaterschule
direkt an der Feuerwache 1 kdnnte hier zukiinftig ein zentraler Ausbildungsstandort fir Feu-
erwehr und Rettungsdienst entstehen, woraus sich Synergieeffekte ergeben.

Die Errichtung der Notfallsanitaterschule am Standort der Feuerwache 1 bietet den Vorteil,

dass auf Fahrzeugstellplatze und Ubungsflachen zuriickgegriffen werden kann, die durch die
Verlagerung von Fahrzeugen und Abteilungen an die neu entstehende Feuerwache 2 frei
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werden. Diese Flachen missen somit nicht neu errichtet werden. AuRerdem kdnnte so eine
Grundstucksflache verwendet werden, die sich bereits im Eigentum der Hansestadt Lubeck
befindet. Die monatliche Kaltmiete fiir die Anmietung von Raumlichkeiten in Hohe von derzeit
11.200 € wirde entfallen.

Der vorlaufig geschatzte Raum- und Flachenbedarf der Notfallsanitaterschule stellt sich fol-
gendermalen dar:

Nutzung Flachenbedarf
Blro und Verwaltung 257 m?
Lehrraume 875 m?
Lager und Werkstatten 85 m?
Sozialrdume 110 m?
Umkleideraume 160 m?
Summe netto: 1.487 m?

Durch das GMHL wurde auf Grundlage dieses Raumbedarfes eine erste Kostenschatzung
durchgefihrt. Die entstehenden Kosten betragen demnach ca. 10,5 Mio. €. Hierin sind be-
reits etwaige Preissteigerungen bis zur geplanten Ausschreibung im Jahr 2026 einkalkuliert.

Die entstehenden, modernen Raumlichkeiten decken den zuklnftig steigenden Ausbildungs-
bedarf bei steigenden Qualitatsanforderungen. Zukinftig kdnnen hier jahrlich parallel 2 Not-
fallsanitater-Klassen ausgebildet werden. Weiterhin kann hier die Ausbildung zum Rettungs-
sanitater, die jede Einsatzkraft der Berufsfeuerwehr durchlauft, durchgeflhrt werden.

Hinzu kommen die Fuhrungslehrgange fiir organisatorische Leiter des Rettungsdienstes so-
wie die jahrlich verpflichtenden Fortbildungen flr das im Rettungsdienst eingesetzte Perso-
nal.

Fur weiterfihrende Planungen sowohl am Standort der Feuerwache 1 (neue Notfallsanitater-
schule, Umbau der Feuerwache 1 nach Auszug der Verwaltung in die Feuerwache 2) als
auch an weiteren Standorten (z. B. Neubau Feuerwache 4) stehen im GMHL grundsatzlich
kurzfristig keine Personalressourcen zur Verfiigung. Mit der Beauftragung von weiteren Pla-
nungsleistungen sind die vorhandenen Personalressourcen im GMHL aufzustocken und fiir
den Haushalt 2024 anzumelden.

Da die Notfallsanitaterschule eine Einrichtung des Rettungsdienstes ist, geht die Feuerwehr

von einer vollstandigen Refinanzierung aus. Konkrete Abstimmungen mit den Kostentrégern
hierzu sind angelaufen.
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Zusammenfassung der Chancen und Risiken aus den Beschlussvorschldagen 1 bis 3:

Nachstehend sind die mit den beabsichtigten Neubauten der Feuerwache 2 und der Notfall-
sanitaterschule verbundenen Chancen und Risiken fiir die Hansestadt Liibeck in einer Uber-
sicht dargestellt. In Klammerzusatzen wird auf die jeweilige Textstelle in der Vorlagenbe-
grindung verwiesen, die weitergehende Erlauterungen enthalt.

Chancen fiir die HL

1. Organisationsverbesserung
Durch die Konzentration von Aufgabenschwerpunkten an den vier Standorten der Feuer-
und Rettungswachen gliedert sich die Feuerwehr zukiinftig nach Prozessen, so dass
Schnittstellen optimiert werden. So kdnnen gleichzeitig Ressourcen gespart und die Leis-
tung bzw. Fahigkeiten der Feuerwehr erhdht werden. Dies gilt wesentlich bei der Zu-
sammenfiihrung der beiden Ausbildungseinrichtungen der Feuerwehr, aber auch bei der
Zusammenflihrung der zentralen Desinfektion im Rettungsdienst mit der zentralen Fahr-
zeug- und Geratetechnik der Feuerwehr. Bei der Blindelung von Sonderkomponenten
der Feuerwehr an der Feuerwache 4 ergibt sich sogar ein Einsparpotential von zwei
Funktionen (ca. 11 VZA). Die nachstehenden Punkte gehen auf die Einzelaspekte ein.

(S. 2- 1. Absatz bis S. 3 letzter Spiegelpunkt und S. 4 — 5. Absatz)

2. Optimierung der Einsatzbereitschaft
Durch die Einrichtung eines zentralen Servicepunktes am Standort Welsbachstralie 2
wird es moglich, die Desinfektion und Aufristung von Rettungs- und Krankentransport-
wagen mit der technischen Wartung der Fahrzeuge zu verbinden. Damit verringern sich
die Wartungszeiten der Fahrzeuge insgesamt, was sich positiv auf die Einsatzfahigkeit
des Rettungsdienstes auswirkt.
(S. 7-7. und 8. Absatz)

3. Zentrales Aus- und Fortbildungszentrum

a. Durch die Bindelung der Aus- und Fortbildungen fir den Brandschutz und die
technische Hilfeleistung sowie flr den Rettungsdienst in einem zentralen Aus-
und Fortbildungszentrum kdnnen die Prozesse und Handlungsablaufe inklusive
der Schnittstellen fachlich tbergreifend erlernt und betibt werden. Die beiden
Ausbildungseinrichtungen kénnen sich fachlich Verzahnen und realistisch ausbil-
den. (S. 13 und 14)

b. Durch die Errichtung eines zentralen Ausbildungsstandortes fir Feuerwehr und
Rettungsdienst, kdnnen steigende Ausbildungsbedarfe bei steigenden Qualitats-
anforderungen gedeckt werden. Klassenrdume und Ubungsanlagen kénnen syn-
ergetisch genutzt werden.

(S. 13 und 14)

c. Mit der Errichtung eines zentralen Aus- und Fortbildungszentrums kdnnen die
bisherigen Ausbildungsstandorte in Blankensee und in der Posener Strafl3e (Not-
fallsanitaterschule) entmietet werden.

d. Die frei werdenden Gebaudeteile der Feuerwache 1 werden mit Errichtung eines

Aus- und Fortbildungszentrums einer sinnvollen Nachnutzung zugefuhrt.
(S. 13— 1. bis 4. Absatz)
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4.

Erhalt der Fihrungs- und Entscheidungsorganisation

Durch eine BUndelung von Fuhrungskraften in unmittelbarer Nahe der zukinftigen Ein-
satzleitstelle, samt der Angliederung von Stabsraumen, wird die Fihrungs- und Ent-
scheidungsorganisation auch in zeitkritischen Lagen erhalten. Der notwendige schnelle
Aufwuchs in der rickwartigen Fuhrung wird ebenso gewahrleistet, wie die Durchhaltefa-
higkeit der Stabsstruktur iber mehrere Tage. (S. 4 — 6. bis 8. Absatz)

Deckung bestehender Raumbedarfe

a. Die gegenwartige erhebliche Raumnot in den Buro- und Werkstattbereichen wird
behoben, so dass die Arbeitsprozesse optimiert werden.

b. Der aus dem Feuerwehrbedarfsplan und der Planung einer gemeinsamen koope-
rativen Leitstelle mit der Polizei resultierende baulichen Handlungsbedarf wird
geblndelt. (S. 3— 1. Bis 3. Absatz/ S. 4 - ab 4. Absatz)

c. Der durch stetig steigendes Einsatzaufkommen von Notfalleinsatzen sowie den
Einsatz spezieller Rettungsmittel im Rettungsdienst entstehende Raumbedarf
wird sowohl in der Einsatzleitstelle, als auch in der rettungsdienstlichen Vorhal-
tung gedeckt. (S. 6 — ab a) Leitstelle: bis Seitenende / S. 7 — 6. Absatz)

Einsparung baulicher MaRnahmen der bisherigen Feuerwache 2

Eine Sanierung und Erweiterung der bisherigen Feuerwache 2 wird durch den Neubau
obsolet, da dieser am optimalen Standort der Feuer- und Rettungswache im Wachgebiet
2 entstehen soll. (S. 4 — 1. bis 3. Absatz)

Risiken fiir die HL

1.

Die Prifung unterschiedlicher Finanzierungsmoglichkeiten ist noch nicht abgeschlossen.
Fordermoglichkeiten fir die Teile der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes sind
noch nicht abschlielRend geklart. (S. 77 — Buchstabe c)

Das Projekt steht in Konkurrenz zu sonstigen Investitionsvorhaben der HL, wodurch es
ggf. zu einer Zurlckstellung einzelner stadtischer Projekte kommen kann.

(S. 9 — Finanzierung).

Die Hohe der Refinanzierung bei sowohl vom Rettungsdienst, als auch vom Brandschutz
genutzten Flachen (sog. Mischflachen) durch die Kostentrager des Rettungsdienstes ist
zu verhandeln. (S. 7 — letzter Absatz / S. 11 — Buchstabe b)

Fir eine Interims-Wache ist ein geeignetes Grundstlick zu finden. Die damit verbunde-
nen Kosten und die Héhe der Refinanzierung durch die Kostentrager des Rettungsdiens-
tes stehen noch nicht fest. (S. 8 — letzter Absatz)

Die Entscheidung der BA zum Grundstlickstausch steht noch aus.
(S. 12 zu Beschlussvorschlag 2)

Anlagen:
Anlage 1 — Lageplan der Grundstlcksflachen
Anlage 2 — méglicher Standort der Notfallsanitaterschule

Senator Ludger Hinsen
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Welsbachstralle

N

179/93

Flache F2 als
Teilflache von
179/117: ca. 1240 m2

179/117

unbebaute stadtische Grunflache

Flache F1, Teilflache von 179/60

Flache F2, Teilflache von 179/117

Hinweis:

Durch die Verarbeitung verschiedener
Planungsgrundlagen usw. kbnnen
zeichnerische Fehler von ca.10 cm
vorhanden sein.

O] ) O]
H/E LUBECK PLANT UND BAUT [

HANSESTADT LUBECK
DER BURGERMEISTER

BAUHERR:
FACHBEREICH 5 PLANEN UND BAUEN
23552 LUBECK, MUHLENDAMM 14
ABTEILUNG:
BEREICH:
PLANVERFASSER kplan AG (STANDORT SIEGEN)
(MACHBARKEITS- EISERFELDER STRARE 316, 57080 SIEGEN
STUDIE):
AUFSTELLER DIPL-ING. ARCHITEKT STEFAN OLDENBURG
DER BAUVOR- 23566 LUBECK, AM RITTBROOK 12
ANFRAGE: Fon 0451-8089641 Fax0451-8089649
stefan—-oldenburg@arcor.de
BEARBEITET: 21.09.2022
FORMAT: DIN A2
BAUVORANFRAGE:

NEUBAU EINER GEMEINSAMEN
KOOPERATIVEN LEITSTELLE MIT
DER POLIZEI IN EINEM NEUBAU
DER FEUERWACHE I,
WELSBACHSTRASSE 2
23560 LUBECK

BAUVORANFRAGE

LAGEPLAN
MIT TAUSCHFLACHEN M. 1:1000



pietzsri
Textfeld
unbebaute städtische Grünfläche
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Pietzsri
Texteingabe
3-geschossiger Neubau

einer Notfallsanitäterschule 

der Berufsfeuerwehr Lübeck

ca. 2.000m² BGF
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